
Wahrnehmung von 

unangemessenem 

Verhalten

durch durch
Mitgeteilte 

Wahrnehmung

Unmittelbare 

Beobachtung

Ablauf

Strafrechtlich relevantes 

Verhalten einer Person im 

kirchlichen Dienst (Haupt- oder 

Ehrenamt)

Koordinationsstelle 

Intervention im 

Bischöflichen Ordinariat

Information an

Sofortmaßnahmen einleiten 

(Situation unterbrechen, Erste 

Hilfe, ggf. Polizei)

Gespräch mit der betroffenen Person, 

Angebot der Unterstützung bei weiteren 

Schritten und ggf. als Zeug*in

Betroffene Person 

möchte etwas 

unternehmen

Betroffene Person 

möchte NICHTS 

unternehmen

Konkretes Angebot zur 

Unterstützung:

- bei der Vermittlung von 

Beratungsstellen

- bei einer Anzeige

Selbst Hilfe holen:

- bei der Präventionskraft

- bei 

Ansprechpartner*innen 

des Bistums

Allgemeines Angebot zur 

Unterstützung

Reflexion der 

Geschehnisse

Präventive 

Schutzmaßnahmen 

planen/abstimmen

(Anonymisierte) Information an die 

Präventionskraft / den Rechtsträger über 

Situation und eingeleitete 

Handlungsschritte

ISK überprüfen

Verantwortung

Mitarbeitende/

Betroffene/sonstige 

Dritte

Präventionskraft/

Rechtsträger

ggf. Deligierte

Rechtsträger/ 

Präventionskraft mit 

beschwerdeführender 

Person

Hilfreiche Unterlagen und 

Kompetenzen

Handreichung 

Strafrecht

Handreichung 

"Umgang mit 

Betroffenen"

"Kinder schützen" 

Broschüre

Liste mit 

Anlaufstellen

ISK

Vorgehensweise bei (sexualisierter) Gewalt unter Volljährigen ohne den Umstand der Schutz- oder 

Hilfebedürftigkeit/ohne formale Hierarchie

strafrechtlich relevant
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